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Urteile und Beschlüsse:

 
1. WpÜG: Wann ist eine Gegenleistung angemessen? 

Urteil vom 23.05.2023, Az: II ZR 219/21 
WpÜG § 31 Abs. 6 Satz 1 

a) Eine dem Erwerb im Sinne der Absätze 3 bis 5 gleichgestellte Vereinbarung setzt 
nicht voraus, dass der Bieter die Übereignung von Aktien verlangen kann. 
 
b) Eine Vereinbarung ist bereits dann eine Grundlage für ein Übereignungsverlangen, 
wenn sie bei objektiver Betrachtung eine auf den Erwerb von Aktien der Zielgesell-
schaft gerichtete rechtsgeschäftliche Disposition des Bieters enthält, in der zum Aus-
druck kommt, dass er bereit ist, eine Gegenleistung für den Aktienerwerb zu erbrin-
gen, die die nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 WpÜG angebotene Gegenleistung über-
steigt. 
   
WpÜG § 31 Abs. 5 Satz 2 

Eine Vereinbarung, mit der sich ein Paketaktionär vor dem Abschluss eines Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrags verpflichtet, mit seinen Stimmrechten die 
Zustimmung der Hauptversammlung nach § 293 Abs. 1 Satz 1 AktG zum Abschluss 
eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zu unterstützen, wenn den au-
ßenstehenden Aktionären eine dem Betrag nach bestimmte Mindestabfindung angebo-
ten wird, steht nicht im Zusammenhang mit der gesetzlichen Verpflichtung zur Ge-
währung einer Abfindung an Aktionäre der Zielgesellschaft gemäß § 305 Abs. 1 
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AktG. BGH, Urteil vom 23. Mai 2023 - II ZR 219/21 - OLG Frankfurt am Main LG 
Frankfurt am Main 
 

  
2. BGB, DS-GVO: Beweislast bei begehrter Auslistung aus einer Internet-Suchma-

schine 
Urteil vom 23.05.2023, Az: VI ZR 476/18 
a) Begehrt ein Betroffener von dem Betreiber einer Internet-Suchmaschine wegen der 
(behaupteten) Unrichtigkeit eines gelisteten Inhalts dessen Auslistung, obliegt ihm 
grundsätzlich der Nachweis, dass die in diesem Inhalt enthaltenen Informationen of-
fensichtlich unrichtig sind oder dass zumindest ein für diesen gesamten Inhalt nicht 
unbedeutender Teil dieser Informationen offensichtlich unrichtig ist. Dabei hat der Be-
troffene die Nachweise beizubringen, die unter Berücksichtigung der Umstände des 
Einzelfalls von ihm vernünftigerweise verlangt werden können, um diese offensichtli-
che Unrichtigkeit festzustellen. Der Betroffene ist insoweit nicht verpflichtet, bereits 
im Vorfeld seines Auslistungsantrags eine gerichtliche Entscheidung gegen den Inhal-
teanbieter zu erwirken. 
 
b) Vom Betreiber einer Internet-Suchmaschine angezeigte Vorschaubilder einer natür-
lichen Person sind immer dann zu löschen, wenn dem Auslistungsantrag hinsichtlich 
des ursprünglichen Kontextes der gelisteten Bilder stattzugeben ist. Im Übrigen ist die 
Rechtmäßigkeit der Anzeige von Bildern durch die Bildersuche einer Suchmaschine 
eigenständig zu beurteilen. Dem Informationswert der Fotos ist dann unabhängig vom 
Kontext ihrer Veröffentlichung auf der Internetseite, der sie entnommen sind, aber un-
ter Berücksichtigung jedes Textelements, das mit der Anzeige dieser Fotos in den Su-
chergebnissen unmittelbar einhergeht und Aufschluss über den Informationswert die-
ser Fotos geben kann, Rechnung zu tragen. 
 

  
3. VV RVG: Gesetzliche Gebühren und Auslagen für Terminsvertreter 

Beschluss vom 09.05.2023, Az: VIII ZB 53/21 
a) Die gesetzlichen Gebühren und Auslagen nach Maßgabe des Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetzes (hier: 0,65-fache Verfahrensgebühr nach Nr. 3401 VV RVG ) fallen für 
einen Terminsvertreter nur an, wenn dieser von der Prozesspartei selbst oder in deren 
Namen durch den Prozessbevollmächtigten (Hauptbevollmächtigten) beauftragt wor-
den ist, nicht hingegen, wenn letzterer im eigenen Namen den Auftrag zur Terminsver-
tretung erteilt hat (Anschluss an BGH, Urteil vom 29. Juni 2000 - I ZR 122/98 , NJW 
2001, 753 unter II 2 b [zu § 53 BRAGO]; Beschluss vom 13. Juli 2011 - IV ZB 8/11 
,VersR 2012, 737Rn. 8). 
 
b) Bei einer Beauftragung des Terminsvertreters durch den Hauptbevollmächtigten im 
eigenen Namen sind die Kosten des Terminsvertreters auch nicht als Auslagen des 
Hauptbevollmächtigten im Sinne der Vorbemerkung 7 Abs. 1 Satz 2 VV RVG in Ver-
bindung mit §§ 675 , 670 BGB erstattungsfähig. 
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4. Patentrecht: Nichtigkeitsklage bei Erlöschen des Streitpatents 
Urteil vom 20.06.2023, Az: X ZR 31/21 
Nach dem Erlöschen des Streitpatents ist eine Nichtigkeitsklage nur noch zulässig, 
wenn der Kläger ein eigenes, in seiner Person begründetes Interesse an der Nichtiger-
klärung des Patents hat. Ein allein in der Person Dritter begründetes Interesse vermag 
eine Nichtigkeitsklage ebenso wenig zu rechtfertigen wie ein Interesse der Allgemein-
heit. 
 
  

 

 


